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Mitteilung des Ministeriums des Innern zum 
Rundschreiben zur Festsetzung von Verwarnungs
und Bußgeldern bei melde- und ausweisrechtlichen 

Ordnungswidrigkeiten 

Vom 4. Juli 2000 

Der Runderlass des Ministeriums des Innern zur Festsetzung 
von Verwarnungs- und Bußgeldern bei melderechtlichen Ord
nungswidrigkeiten nach § 34 Abs. 1 BbgMeldeG vom 30. Juni 
1993 (ABl. S. 1308) tritt am 1. August 2000 außer Kraft. Das 
Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 3. Juli 2000 
zur Festsetzung von Verwarnungs- und Bußgeldern bei melde-
und ausweisrechtlichen Ordnungswidrigkeiten tritt am 1. August 
2000 in Kraft. Es liegt allen Melde- und Ausweisbehörden des 
Landes Brandenburg vor. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Erteilung 

von Verwarnungs- und Bußgeldern bei Zuwider


handlungen gegen die Landesschifffahrtsverordnung

und die Landeshafenverordnung, Bußgeldkatalog -


LSchiffV/LHafenV (BKatSchiff-Hafen)


Bekanntmachung des Ministeriums für

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr


Vom 29. Juni 2000


Das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
gibt die folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ertei
lung von Verwarnungs- und Bußgeldern bei Zuwiderhandlungen 
gegen die Landesschifffahrtsverordnung vom 20. April 1999 
(GVBl. II S. 278) und die Landeshafenverordnung vom 18. April 
1997 (GVBl. II S. 306), Bußgeldkatalog - LSchiffV/LHafenV 
(BKatSchiff-Hafen), die in Anwendung der §§ 56 und 58 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), des § 90 der Lan
desschifffahrtsverordnung und des § 41 der Landeshafenverord
nung erlassen wurde, bekannt: 

1.	 Allgemeines 

Ziel dieses Bußgeldkataloges ist es, eine Grundlage für die Er
messensausübung der zuständigen Behörden bei der Ahndung 
der Ordnungswidrigkeiten zu legen, die auf oder an schiffbaren 
Landesgewässern und Häfen durch Zuwiderhandlungen gegen 
die Landesschifffahrts- und Landeshafenverordnung begangen 
werden. Als Ordnungswidrigkeit können nur die Tatbestände ge
ahndet werden, die in den Ordnungswidrigkeitskatalogen der ge
nannten Verordnungen mit Geldbußen bewehrt sind. Das Buß
geldverfahren und das Verwarnungsgeldverfahren wird nach 
den Bestimmungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes durch
geführt. 

2.	 Erteilung von Verwarnungen 

kann von der Durchführung eines Bußgeldverfahrens abge
sehen werden und eine Verwarnung erteilt werden. Eine Ver
warnung kann nur dann erteilt werden, wenn im nachfol
genden Katalog für den betreffenden Tatbestand nicht aus
schließlich ein Bußgeld vorgesehen ist. Verwarnungsgeld 
soll erhoben werden, wenn zur angemessenen Ahndung des 
geringfügigen Verstoßes eine Verwarnung ohne Verwar
nungsgeld nicht ausreichend ist. 

2.2 Ob eine Ordnungswidrigkeit als geringfügig anzusehen ist, 
ist auf Grund einer Gesamtbetrachtung des Verstoßes zu be
urteilen. Maßgebend für diese Beurteilung ist die Bedeutung 
der Handlung und der Grad der Vorwerfbarkeit des Versto
ßes. 

2.3 Eine Handlung ist insbesondere dann als geringfügig zu be
urteilen, wenn sie: 

1.	 von geringer Dauer war, 
2. 	 nur ein geringes Maß an Gefährdung verursachte, 
3.	 keine Behinderung der Schifffahrt verursacht hat, 
4.	 mit Wasserfahrzeugen, die mit Muskelkraft betrieben 

werden, begangen wurde ohne Sach- oder Personen
schäden zu verursachen, 

5.	 eine unwesentliche Über- oder Unterschreitung einer 
zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Grenze oder Frist 
beinhaltet. 

2.4 Die Erteilung einer Verwarnung ist in der Regel ausge
schlossen: 

1.	 bei Gefährdung oder Schädigung eines anderen, ausge
nommen in geringfügigen Fällen, 

2.	 bei erheblicher Verkehrsbehinderung, 
3.	 bei grob verkehrswidrigem Verhalten, 
4.	 bei rücksichtslosem Verhalten, 
5.	 bei Erzielung eines erheblichen Gewinns durch das Be

gehen der Ordnungswidrigkeit. 

2.5 Ist ein 	Verwarnungsgeld nach dem Katalog möglich, 
kann das Verwarngeld in Höhe von 10, 20, 30, 40, 50, 
60 und 75 Deutschen Mark erhoben werden. Dabei ist das 
Einverständnis des Betroffenen nach einer Belehrung 
über sein Weigerungsrecht und die Zahlung des Verwarn
geldes innerhalb einer festgelegten Frist zu beachten (§ 56 
Abs. 2 OWiG). 

2.6 Werden durch eine Handlung mehrere Tatbestände verwirk
licht, so ist nur ein Verwarnungsgeld anzuwenden, dieses ist 
im Regelfall angemessen zu erhöhen. 

2.7 Wurden durch mehrere Handlungen mehrere geringfügige 
Ordnungswidrigkeiten begangen oder ist gegen dieselbe 
Vorschrift mehrmals verstoßen worden, so ist wegen jedes 
Verstoßes eine Verwarnung zu erteilen. 

2.8 In den Fällen der Nummern 2.6 und 2.7 kann eine Verwar
nung jedoch nur dann erteilt werden, wenn die Handlung 
oder alle Handlungen insgesamt noch als geringfügig einge
schätzt werden. 

2.1 Ist eine Ordnungswidrigkeit als geringfügig zu beurteilen, 
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3.	 Erteilung von Bußgeldbescheiden 

3.1 Bei Ordnungswidrigkeiten, die im nachfolgenden Katalog 
aufgeführt sind, wird in der Regel eine Geldbuße nach den 
dort bestimmten Beträgen festgesetzt, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt wird. 

3.2 Die im Katalog bestimmten Beträge sind Regelsätze, die 
von fahrlässiger Begehung, gewöhnlichen Tatumständen 
und mittleren geregelten Verhältnissen ausgehen. 

3.3 Die Regelsätze erhöhen sich 

1.	 um mindestens 25 %, wenn durch die Zuwiderhandlung 
ein anderer gefährdet oder geschädigt worden ist, 

2.	 um mindestens 50 %, wenn durch die Zuwiderhandlung 
ein anderer gefährdet und geschädigt worden ist, 

3.	 um mindestens 25 %, wenn der Grundtatbestand bereits 
eine Gefährdung oder eine Schädigung enthält und eine 
Schädigung oder eine Gefährdung hinzutritt, 

4.	 um mindestens 50 %, wenn der Schiffsführer eines Ge
fahrguttransportes Vorschriften über Begegnen, Wen
den, Überholen oder über unangepasste Geschwindig
keit nicht beachtet, soweit hierfür nicht Sondertatbe
stände bestehen, 

5.	 um mindestens 50 % im Wiederholungsfalle bei Verstö
ßen gegen Vorschriften über Gefahrguttransporte, es sei 
denn, ein Verstoß liegt erhebliche Zeit zurück, 

6. 	 um mindestens 20 %, wenn der Betroffene bereits ein
mal wegen gleichartigen Ordnungswidrigkeiten inner
halb der letzten drei Jahre mit einer Geldbuße belegt 
worden ist. 

3.4 Die Regelsätze können ermäßigt werden, wenn: 

1.	 die Auswirkungen für die Allgemeinheit sehr gering 
sind, 

2.	 der Betroffene Einsicht zeigt und eine Wiederholung 
nicht zu befürchten ist, 

3.	 die im Katalog vorgesehene Geldbuße zu einer unzu
mutbaren wirtschaftlichen Härte führen würde. 

3.5 Werden durch eine Handlung mehrere Tatbestände verwirk
licht, so ist nur ein Regelsatz, bei unterschiedlichen Regel
sätzen der höchste anzuwenden. Dieser ist im Regelfall an
gemessen zu erhöhen. 

3.6 Werden durch mehrere Handlungen mehrere Tatbestände 
oder wird dadurch derselbe Tatbestand mehrfach verwirk
licht, so wird wegen jeder Tat eine Geldbuße festgesetzt. 

3.7 Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Be
troffene aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, überstei
gen. Reicht das im Katalog bestimmte Höchstmaß des Re
gelsatzes dabei nicht aus, so kann für diese Ordnungswid
rigkeiten eine Geldbuße erhoben werden, die den wirt
schaftlichen Vorteil übersteigt (§ 17 Abs. 4 OWiG). 

3.8 Kommt es zu einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil der 
Betroffene mit einer angebotenen Verwarnung nicht einver
standen ist, kann eine Geldbuße in Höhe des Verwarnungs
geldes in Betracht kommen. 
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Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Um
weltschutz und Raumordnung über die Gewährung 
von Prämien bzw. Zuwendungen für die Förderung 

von Leistungsprüfungen und Kontrollringen 

Vom 14. Juni 2000 

1	 Zweck der Förderung, Rechtsgrundlage 

1.1	 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
den Vorschriften zu §§ 23 und 44 der Landeshaushalts
ordnung (LHO) nach Buchstabe A eine pauschale Aner
kennung als Prämie für die Durchführung von Leis
tungsprüfungen und nach Buchstabe B Zuwendungen 
für die Förderung von Kontrollringen. 

1.2	 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung einer 
Prämie oder einer Zuwendung besteht nicht; vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

1.3	 Das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung kann unter den verschiedenen Fördertat
beständen (Maßnahmebereichen) Prioritäten setzen, um 
Antragsvolumen und zur Verfügung stehende Haus
haltsmittel aufeinander abzustimmen. 

Inhalt der Förderung (Maßnahmebereiche): 

A	 Milchleistungsprüfungen 
(Nummern A.2 bis A.5) 

B	 Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mast
rinder, Jungmasthammel 
(Nummern B.2 bis B.5) 

A	 Milchleistungsprüfungen 

A.2	 Gegenstand der Förderung 

Die Milchleistungsprüfung beim Rind kann gefördert 
werden, weil sie die Grundlage für die züchterische Se
lektion und für die Verbesserung der Produktivität und 
Qualität in der Milcherzeugung ist. 

Förderungsfähig sind: 

- die Durchführung der Milchleistungsprüfungen und 
der damit verbundenen Beratung; 

- die Aufbereitung der Prüfungsergebnisse für züch
terische und betriebswirtschaftliche Zwecke. 

A.3	 Empfänger für die Zahlung einer Prämie 

Kontrollverbände und Kontrollvereine und sonstige mit 
dieser Aufgabe vom Land betraute Einrichtungen mit 
Sitz im Land Brandenburg 

A.4	 Voraussetzungen für die Zahlung einer Prämie 

Die Kontrollverbände und Kontrollvereine müssen der 
Aufsicht der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
unterliegen. 

A.5	 Art, Umfang und Höhe der Prämie 

Bemessungsgrundlage 

Die Prämie wird als Pauschalbetrag gewährt. 

Bemessungsgrundlage sind die im Rahmenplan der Ge
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes” und im Haushaltsplan, Einzel
plan 10, festgelegten Beträge sowie der durchschnittlich 
betreute Kuhbestand. 

B	 Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mastrinder 
und Jungmasthammel 

B.2	 Gegenstand der Förderung 

Zur Verbesserung der Produktionsbedingungen in den 
landwirtschaftlichen Betrieben kann die Durchführung 
von Ertrags- und Qualitätskontrollen gefördert werden. 

Förderungsfähig sind die Kosten nach Nummer B 5.4 
für die 

B.2.1	 Schweinemastkontrolle, 
B.2.2	 Kontrolle von Zuchtsauen in Ferkelerzeugerbe

trieben, 
B.2.3	 Rindermastkontrolle, 
B.2.4	 Mastkontrolle für Mastlämmer und Jungmast

hammel, 
B.2.5	 förderungsfähig sind auch die damit verbunde-

ne Beratung und die Tätigkeit der Tiergesund
heitsdienste bei den Maßnahmen nach den 
Nummern  B.2.1, B.2.2 und B.2.4. 

B.3	 Zuwendungsempfänger 

Kontrollringe, Zusammenschlüsse von solchen Ringen 
und gegebenenfalls auch kombinierte Ringe mit Sitz im 
Land Brandenburg 

B.4	 Zuwendungsvoraussetzungen 

B.4.1	 Die Zuwendungsempfänger müssen 

- ausschließlich zum Zweck der Kontrolle und Bera
tung auf der Grundlage eines eingetragenen Vereins 
oder einer Genossenschaft arbeiten, 

- unabhängig von wirtschaftlichen Unternehmungen 
sein und finanziell nicht von solchen getragen oder 
gestützt werden, 
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- in ihrer Satzung verankern, dass die Aufnahme eines 
Mitglieds nicht von der Bindung an bestimmte For
men des Bezugs von Produktionsmitteln und des 
Absatzes von Tieren abhängig sind. 

B.4.2	 Bei der Kontrolle der Zuchtsauen in Ferkelerzeugerbe
trieben sind folgende Bedingungen zu erfüllen: 

B.4.2.1 Laufende Aufzeichnungen über Deckdaten mit Angabe 
des Ebers, Geburtsdatum der Ferkel, Zahl der geborenen 
und abgesetzten Ferkel. Die Ferkel sind zu kennzeich
nen. 

B.4.2.2 Die bezuschussten Ferkelerzeugerbetriebe müssen dem 
zuständigen Schweinegesundheitsdienst angeschlossen 
sein. 

B.4.3	 Aufwendungen, die dem Zuwendungsempfänger im 
Rahmen dieser Maßnahme entstehen, dürfen nur inso
weit als beihilfefähige Aufwendungen anerkannt wer
den, als sie nicht bereits bei der Bemessung von Bei
hilfen aufgrund anderer Förderungsmaßnahmen mit 
berücksichtigt worden sind (z. B. Förderung von Erzeu
gergemeinschaften aufgrund des Marktstrukturgeset
zes). 

B.4.4	 Bei der Ermittlung der förderungsfähigen Kosten ist von 
den jährlich laufenden Kosten der Kontrolle und Bera
tung auszugehen. Zu den jährlich laufenden Kosten der 
Beratung und Kontrolle rechnen die im jeweiligen Haus
haltsjahr entstandenen und nachgewiesenen Personal-
und Reisekosten sowie alle im gleichen Zeitraum ange
fallenen sächlichen Aufwendungen für Büroräume, 
Schreibmaterial, Vordrucke, Auswertung der Ergeb
nisse, Desinfektionsmittel für die Desinfektion ringei
gener Waagen sowie Ohrmarken und Geräte für die 
Kennzeichnung und dergleichen. 

Ausgenommen sind Beiträge an übergeordnete Organi
sationen, die Kosten der Beschaffung von Büroeinrich
tungsgegenständen aller Art im Werte von mehr als 
20 DM je Stück sowie die Kosten der Beschaffung von 
Geräten usw., die der Durchführung der Kontrolle die
nen, wie Kraftfahrzeuge, Waagen und dergleichen sowie 
Medikamente. 

B.4.5	 Voraussetzung für eine Förderung ist, dass der Betrieb 
Tierhaltung auf überwiegend eigener Futtergrundlage 
betreibt. 

Für Aufwendungen der Kontrolle und Beratung in ge
werblichen Betrieben können Förderungsmittel nicht 
bereitgestellt werden. Für die Abgrenzung zwischen 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben gelten 
die steuerlichen Vorschriften. 

B.5	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

B.5.1	 Zuwendungsart: Projektförderung 

B.5.2	 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung 

B.5.3	 Form der Zuwendung: Zuschuss 

B.5.4	 Bemessungsgrundlage: 

B.5.4.1 Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im jewei
ligen Haushaltsjahr verkauften Mastschweine bis zu 
1,35 DM je Mastschwein im Landesdurchschnitt, je
doch nicht mehr als 60 % der jährlich laufenden Kosten 
der Kontrolle und Beratung einschließlich der Aufwen
dungen für den Schweinegesundheitsdienst. 

B.5.4.2 Für alle im jeweiligen Haushaltsjahr kontrollierten Wür
fe bis zu 5,40 DM je Wurf im Landesdurchschnitt, je
doch nicht mehr als 60 % der jährlich laufenden Kosten 
der Kontrolle einschließlich der Aufwendungen für den 
Schweinegesundheitsdienst. 

B.5.4.3 Für alle bis zum Mastende kontrollierten Rinder im Lan
desdurchschnitt bis zu 0,55 DM im Monat für jedes un
ter Kontrolle stehende Mastrind, jedoch nicht mehr als 
60 % der jährlich laufenden Kosten der Kontrolle und 
Beratung. 

B.5.4.4 Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im jewei
ligen Haushaltsjahr verkauften Mastlämmer und Jung-
masthammel im Landesdurchschnitt bis zu 1,20 DM je 
Tier, jedoch nicht mehr als 60 % der jährlich laufenden 
Kosten der Kontrolle einschließlich der Aufwendungen 
für den Schafgesundheitsdienst. 

6	 Verfahren 

6.1	 Antragsverfahren 

Die Förderung der Maßnahmen erfolgt nur auf schrift
lichen Antrag. Der Antrag ist beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung ein
zureichen. 

6.2	 Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für  Landwirt
schaft, Umweltschutz  und Raumordnung. 

6.3	 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Prämie bzw. die Zuwendung wird auf schriftliche 
Anforderung ausgezahlt. 

6.4	 Verwendungsnachweisverfahren 

Nach Abschluss der Maßnahme hat der Empfänger der 
Prämie bzw. der Zuwendung der Bewilligungsbehörde 
einen vereinfachten Verwendungsnachweis gemäß 
Nummer 6.6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung mit einem Sachbe
richt (Effizienznachweis) vorzulegen. 
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6.5	 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung so
wie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zu
wendungsbescheides und die Rückforderung der ge
währten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Ab
weichungen zugelassen sind. 

7	 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in 
Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2001. Sie wird um 
weitere zwei Jahre verlängert, wenn die Effizienz der 

Maßnahmen bis zum 30. Juni 2001 gegenüber dem Mi
nisterium der Finanzen nachgewiesen wird. 

Gleichzeitig treten die Richtlinie des Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über die Ge
währung von Zuwendungen zur Durchführung von 
Milchleistungsprüfungen, Runderlass vom 1. Januar 
1992, und die Richtlinie des Ministeriums für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten über die Gewährung 
von Zuwendungen für die Förderung von Kontrollrin
gen für Mastschweine, Ferkel, Mastrinder und Jung-
masthammel, Runderlass vom 1. Januar 1992, außer 
Kraft. 
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